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Das Präsidium der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 21.09.2011 die nachfolgende geänderte  
Prüfungsordnung für den Ergänzungsstudiengang Drittes Fach für das Lehramt an Gymnasien gemäß § 37 Abs. 1 
Nr. 5. b) NHG genehmigt. Die Änderung tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität mit Wirkung vom 01.10.2011 in Kraft. 
 
 

Prüfungsordnung für den Ergänzungsstudiengang 
Drittes Fach für das Lehramt an Gymnasien 

vom 24.09.2010 
mit Änderungen vom 30.09.2011 

 
 

Die Philosophische Fakultät, die Naturwissenschaftliche Fakultät und die Fakultät für Mathematik und Physik 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover haben gemäß §§ 7 Abs. 3, 44 Abs. 1 des Niedersächsi-
schen Hochschulgesetzes die folgende Prüfungsordnung erlassen. 

 
§ 1 Ziel des Studiums 

1Die Prüfung erweitert den berufsqualifizierenden Abschluss im Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien 
um das gewählte Dritte Fach und dient der Lehrbefähigung in diesem Fach im Lehramt an Gymnasien. 2Die 
Anforderungen an diesen Studiengang sichern die Standards der Ausbildung im Hinblick auf den Stand der 
Wissenschaft und die Anforderungen der beruflichen Praxis. 

 
§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

1Das Studium des Dritten Fachs entspricht einem ordnungsgemäßen viersemestrigen Vollstudium dieses 
Studienfaches in einem Bachelorstudiengang, und dem darauf aufbauenden Masterstudiengang für das 
Lehramt an Gymnasien. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium des Dritten Fachs 
beträgt mindestens 95 ETCS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) inklusive Fachdidaktik. 

 
§ 3 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Prüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Pflicht- und Wahlpflichtmodulen, die 
nach den fachspezifischen Anlagen, zu erbringen sind. 3Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltun-
gen ergeben sich aus dem Modulkatalog bzw. aus dem Vorlesungsverzeichnis. 

(2) 1Das Studium ist in zwei Phasen unterteilt. 2Die Einführungsphase im Umfang von ca. 50 Leistungspunk-
ten entspricht dem Studienprogramm des Faches im Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang und die 
Vertiefungsphase im Umfang von ca. 45 Leistungspunkten entspricht dem Studienprogramm des Faches im 
Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien. 3Die Studienanteile des Fachpraktikums und der Bildungswis-
senschaft entfallen. 

(3) 1Die Einführungsphase des Studiengangs soll i. d. R. vor Beginn der Vertiefungsphase abgeschlossen 
sein. 2Mögliche Abweichungen von dieser Einteilung sind in den fachspezifischen Anlagen der Fächer gere-
gelt.  

 
§ 4 Bestehen und Nichtbestehen 

(1) 1Die Prüfung ist bestanden, wenn die in § 3 in Verbindung mit den fachspezifischen Anlagen genannten 
Module bestanden sind und mindestens 95 Leistungspunkte erworben wurden. 2Ist das gewählte Fach eine 
Fremdsprache, so ist dafür in einem Land in dem die Sprache Amtssprache ist, ein dreimonatiger studienre-
levanter Auslandsaufenthalt zu absolvieren. 

(2) Die Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nichtbestandenen Prüfungsleis-
tung, die nach § 3 erforderlich ist, gemäß § 8 nicht mehr möglich ist. 

 
§ 5 Zulassung 

(1) 1Für die Prüfung ist zugelassen, wer in dem betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover in das gewählte Dritte Fach eingeschrieben ist. 2Weitere Zulassungsvorsaussetzungen 
sind den fachspezifischen Anlagen zu entnehmen. 
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(2) Die Zulassung zur Prüfung in der Vertiefungsphase kann erst nach bestandener Masterprüfung im  
Studiengang Lehramt an Gymnasien oder gleichwertigem Abschluss erfolgen, über Ausnahmen entscheidet 
auf Antrag der Prüfungsausschuss. 

(3) Die Zulassung wird versagt, wenn in dem gewählten Fach im Rahmen eines vergleichbaren Zweifach-
bachelorstudiengangs oder eines vergleichbaren Lehramtsmasterstudiengangs, eine Prüfung endgültig nicht 
bestanden ist. 

(4) 1Die Zulassung wird außerdem versagt, wenn eine Prüfung in einem Modul, das einem Pflichtmodul die-
ses Studiengangs vergleichbar ist, in einem bisherigen Einfachstudiengang endgültig nicht bestanden wur-
de. 2Endgültig nicht bestandene Prüfungen in einem Modul, das einem Wahlpflichtmodul entspricht, für den 
die Zulassung beantragt wird, können in diesem Studiengang nicht wiederholt werden. 

(5) Sieht die fachspezifische Anlage des gewählten Faches einen Sprachnachweis vor, so ist dieser bis zur 
Zulassung zu den Modulprüfungen in der Vertiefungsphase, also ab dem dritten Fachsemester, zu erbrin-
gen, sofern es in den fachspezifischen Anlagen nicht anders vermerkt ist. 

 
§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit sowie die nachstehenden Leistungen: 

1. Klausur (Abs. 3) 

2. mündliche Prüfung (Abs. 4) 

3. Referat (Abs. 5) 

4. Hausarbeit (Abs. 6) 

5. Laborübungen (Abs. 7) 

6. Seminararbeit (Abs. 8) 

7. Projektbericht (Abs. 9) 

8. Präsentation (Abs. 10) 

9. Theaterpraktische Präsentation (Abs. 11) 

10. Sportpraktische Präsentation (Abs. 12) 

11. Testat (Abs. 13) 

12. Bestimmungsübungen (Abs. 14) 

13. Exkursionsbericht (Abs. 15) 

14. Portfolio (Abs. 16) 

15. Fachpraktische Prüfung (Abs. 17) 

16. Kolloquium (Abs. 18) 

17. Praktikumsbericht (Abs. 19) 

18. Essay (Abs. 20) 

19. Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit (Abs. 21) 

20. Protokoll (Abs. 22) 

(2) 1Studienleistungen sind insbesondere Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Praktikumsbe-
richte, Klausuren, Vorträge Hausarbeiten und Exkursionen, die der laufenden Leistungskontrolle dienen. 
2Die Studienleistung beinhaltet in der Regel die regelmäßige Teilnahme an der dazugehörigen Lehrveran-
staltung. 3Die zu erbringenden Studienleistungen werden in den jeweiligen Modul- und Veranstaltungsbe-
schreibungen näher erläutert und von den Lehrenden in Absprache mit den Studierenden spätestens mit 
Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt. 4Eine Studienleistung kann aus mehreren Teilen bestehen. 
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(3) 1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2Die Dauer richtet sich nach den fachspezifischen 
Anlagen. 3Abweichend von den fachspezifischen Anlagen können Klausuren in begründeten Fällen auch 
durch mündliche Prüfungen ersetzt werden. 4Die Entscheidung darüber trifft die oder der Lehrende. 

(4) 1Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung richtet sich nach den fachspezifischen Anlagen. 2Sie findet 
nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 3Die wesentlichen Gegenstände der Prüfungs-
leistung werden in einem Protokoll festgehalten. 4Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berech-
tigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 5Dies erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 6Auf Antrag eines 
Prüflings sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 4 auszuschließen. 

(5) Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte, ggf. schriftlich dargestellte Auseinandersetzung mit einem Problem 
aus dem Arbeitszusammenhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung ein-
schlägiger Literatur; 

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschließen-
den Diskussion. 

(6) 1Eine Hausarbeit ist eine selbständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächer-
übergreifenden Aufgabenstellung. 2Der Umfang und die Bearbeitungszeit richten sich nach den fachspezifi-
schen Anlagen. 

(7) 1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 
schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In einer anschließenden mündlichen Kurzprüfung erläu-
tern die Studierenden ihre praktische Tätigkeit. 3Sie interpretieren die Resultate und setzen sie in einen 
fachwissenschaftlichen Bezug. 

(8) 1Eine Seminararbeit kann nach näherer Bestimmung der fachspezifischen Anlagen eine experimentelle, 
dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische Leistung (Projekt) sein. 2Der zeitliche Um-
fang ist in den fachspezifischen Anlagen geregelt. 

(9) 1In einem Projektbericht sollen Konzeption und Planung, Organisation und Ablauf sowie die Ergebnisse 
des Projekts dargestellt und reflektiert werden. 2Der Umfang und die Bearbeitungszeit richten sich nach den 
fachspezifischen Anlagen. 

(10) 1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien 
und ggf. seine Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen 
Vortrags sind in den fachspezifischen Anlagen festgelegt. 3Sieht die Fachspezifische Anlage eine Präsentation 
mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung die Präsentation ergänzen. 

(11) 1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder 
produktorientierter Form vor Zuschauern. 2Die Dauer ist in den Fachspezifischen Anlagen geregelt. 3Abs. 4 
Satz 3 gilt entsprechend. 

(12) 1Eine Sportpraktische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sach-
kundigen Beisitzenden als Einzelprüfung oder Gruppenprüfung statt. 2Die Dauer richtet sich nach den fach-
spezifischen Anlagen. 3Abs. 4 Sätze 3 bis 6 gelten entsprechend.  

(13) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind 
genau einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 
3In die Testatbewertung können Einzelkriterien wie Mindestanwesenheit, Hausübungen oder mündliche bzw. 
schriftliche Kurzprüfungen eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie 
gehen nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht von 
max. 25% ein. 5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich sein. 6Erworbene Tes-
tatbewertungen können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, auch wenn die Prüfungs-
leistung nicht bestanden wurde. 7Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten und ihre Einbeziehung in 
die Prüfungsnoten sind von der oder dem zuständigen Prüfenden bis spätestens zu Veranstaltungsbeginn 
durch Aushang bekannt zu geben. 
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(14) 1Eine Bestimmungsübung ist die selbständige Determination von tierischen und pflanzlichen Organis-
men anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen Niveau. 2Die Bear-
beitungszeit bzw. der Umfang ist jeweils in den fachspezifischen Anlagen festgelegt.  

(15) 1Ein Exkursionsbericht ist eine schriftliche Ausarbeitung über ein allgemeines oder angewandtes Thema 
mit Bezug zum Exkursionsraum. 2In den Exkursionsbericht sollen Beobachtungen einfließen und interpretiert 
werden, welche die Studierenden während der Exkursion gemacht haben. 3Der Umfang und die Bearbei-
tungszeit richten sich nach den fachspezifischen Anlagen. 

(16) 1Portfolio als Studienleistung ist eine Zusammenstellung von Dokumenten als Lernbiographie mit dem 
Schwerpunkt der Reflexion. 2Portfolio als Prüfungsleistung ist eine Zusammenstellung von Dokumenten als 
Lernbiographie mit dem Schwerpunkt der Reflexion. 3In einer Portfolio-Prüfung stellt die oder der Lernende 
Teile aus dem vorliegenden Portfolio vor und kommentiert diese; die oder der Prüfende kann seinerseits 
Fragen zu den Inhalten stellen. 4Die Prüfung ist dabei kompetenz- und nicht defizitorientiert. 

(17) Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 

(18) Das Kolloquium dauert ca. 30 Minuten und umfasst eine 20-minütige Präsentation und eine anschlie-
ßende 10-minütige Diskussion über Fragestellung, Methoden und Ergebnisse der Arbeit. 

(19) 1Ein Praktikumsbericht ist eine selbständige, vom Umfang begrenzte, wissenschaftliche Arbeit zu einem 
vorgegebenen Thema. 2Er beinhaltet Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolge-
rung. 

(20) 1Ein Essay ist eine kritische, subjektive Auseinandersetzung mit einer literarischen oder wissenschaftli-
chen Frage in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend 
den üblichen akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. 
analysiert. 3Der Umfang richtet sich nach den Angaben in den Fachspezifischen Anlagen. 

(21) Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen 
Lehrveranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von ca. 60 Minu-
ten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung, deren Umfang sich 
nach der Fachspezifischen Anlage richtet. 

(22) 1Ein Protokoll ist eine selbständige, vom Umfang begrenzte, wissenschaftliche Arbeit zu einem vorge-
gebenen Thema. 2Es beinhaltet Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 

(23) Prüfungs- und Studienleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind zulässig, sofern sich die einzelnen 
Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

(24) Bei der Abgabe von schriftlichen Prüfungs- bzw. Teilprüfungsleistungen ist schriftlich zu versichern, 
dass die Arbeit selbständig verfasst wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt wurden und alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen 
wurden, als solche kenntlich gemacht sind. 

(25) Sind in den fachspezifischen Anlagen in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder 
kann gem. § 6 Abs. 3 eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der  
Prüfungsform spätestens zum Beginn der Meldefrist erfolgen.  

 

§ 7 Anmeldung 

Für jede Prüfungsleistung ist innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitraums eine gesonder-
te Meldung erforderlich.  

 
§ 8 Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann zweimal wiederholt werden. 3Eine nicht bestandene Prüfungsleistung kann nach Wahl der oder 
des Prüfenden auch in einer anderen Prüfungsform gem. § 6 wiederholt werden; im Übrigen gilt § 6 Abs. 25 
entsprechend. 
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(2) 1In der letzten Wiederholungsprüfung darf für eine Klausur nach § 6 Abs. 1 die Note "nicht ausreichend" 
nur nach mündlicher Ergänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese mündliche Ergänzungsprüfung wird von zwei 
Prüfenden abgenommen; im Übrigen gilt § 6 Abs. 4 entsprechend. 3Nach mündlicher Ergänzungsprüfung 
kann maximal die Note "ausreichend (4,0)" vergeben werden. 4Die mündliche Ergänzungsprüfung bezieht 
sich auf die gleiche Thematik, die in der vorausgegangenen Prüfung mit „nicht ausreichend“ bewertet wurde 
und findet in dem Semester statt, in dem die vorausgegangene Wiederholungsprüfung mit „nicht ausrei-
chend“ bewertet wurde. 5Die Dauer der mündlichen Ergänzungsprüfung beträgt in der Regel 15 Minuten. 
6Die mündliche Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der Klausur §§ 9 und 10 
Anwendung fanden. 

 

§ 9 Versäumnis, Rücktritt 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Klausur kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das 
Nichterscheinen zu einem festgesetzten Klausurprüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Der Rücktritt 
von einer mündlichen Prüfung muss spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin gegenüber der oder 
dem zuständigen Prüfenden erklärt werden. 4Der Rücktritt nach den Sätzen 1 und 3 ist ohne Angabe von 
Gründen zulässig. 

(2) 1Bei Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder bei Rücktritt von einer Prüfungsleistung entge-
gen Absatz 3 gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 2Abweichend hiervon 
gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt triftige Gründe 
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein fachärztliches 
oder amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der triftigen Gründe trifft 
der Prüfungsausschuss. 5In Fällen, in denen der Abgabetermin aus triftigen Gründen nicht eingehalten wer-
den kann, kann der Prüfungsausschuss entscheiden, dass lediglich der Abgabetermin für die Prüfungsleis-
tung um höchstens zwei Wochen hinausgeschoben wird, ohne dass die Prüfungsleistung als nicht unter-
nommen gilt. 6Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss in begründeten Einzelfällen den Abgabetermin 
weiter hinausschieben. 

(3) Der Rücktritt von einer Wiederholungsprüfung ist nur aus triftigen Gründen zulässig 

 
§ 10 Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit “nicht ausreichend“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Klausurbeginn ist stets ein Täuschungsversuch. 

(2) Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden  
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit “nicht 
ausreichend“ bewertet. 
 

§ 11 Bewertung der Prüfungsleistung und Notenbildung 

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen vier Wochen bewertet. 2 Prüfungs-
leistungen werden in der Regel benotet. 3Unbenotete Prüfungsleistungen werden mit “bestanden“ oder 
“nicht bestanden“ bewertet. 4Dabei sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über dem Durchschnitt liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr ge-
nügt. 
5Eine mit “nicht ausreichend“ bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Prüfungs-
leistung mit mindestens “ausreichend“ oder “bestanden“ bewerten. 2Die Note errechnet sich in diesem Fall 
aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 
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(3) 1Die Gesamtnote der Prüfung errechnet sich als arithmetisches Mittel der Modulnoten. 2Dabei werden die 
in den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte als Gewichte verwendet. 3Die Gesamtnote lautet  

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut,  

bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 

bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 

bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 

bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 

(4) Bei der Bildung der Note nach den Absätzen 2 und 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  
 

§ 12 Leistungspunkte und Module 

(1) Die in den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte werden vergeben, wenn die geforderten Prüfungsleis-
tungen bestanden und die zugehörigen Studienleistungen erbracht wurden.  

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in der jeweiligen Anlage genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die 
Modulnote wird gemäß § 11 Abs.3 aus den Noten der im Rahmen des Moduls bestandenen benoteten Prü-
fungsleistungen gebildet. 
 

§ 13 Zusatzprüfungen 
1Studierende können sich weiteren als den für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen 
Prüfungs- und Studienleistungen unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Die Ergebnisse dieser Zusatzprüfungen 
werden auf Antrag in die Bescheinigungen gemäß § 16 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Ge-
samtnote nicht mit einbezogen. 
 

§ 14 Anrechnung 

(1) 1Bestandene und nicht bestandene Prüfungs- und Studienleistungen, die im Inland oder Ausland unter-
nommenen wurden, werden angerechnet, wenn die Institution, an der die Prüfungs- bzw. Studienleistung 
unternommen wurde, einer deutschen Hochschule gleichsteht und die auswärtige Leistung nach Umfang 
und Inhalt im wesentlichen der Prüfungs- bzw. Studienleistung entspricht, für die eine Anrechnung begehrt 
wird oder wenn die Anrechnung von Amts wegen erfolgt. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen der Zentralstelle 
für ausländisches Bildungswesen bzw. des Prüfers einzuholen. 3Außerhalb des Studiums erbrachte berufs-
praktische Leistungen werden angerechnet, wenn sie gleichwertig sind.  

(2) 1Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Noten-
skala umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten angerechnet und gegebenenfalls Leistungspunkte 
entsprechend der Anlage 2 vergeben. 2Ist eine Notenumrechnung nicht möglich, bleibt die Prüfungsleistung 
unbenotet; dies gilt insbesondere im Fall des Abs. 1 Satz 3. 3Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeich-
net.  

(3) 1Prüfungs- und Studienleistungen in diesem Studiengang, die außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens zwei Dritteln der nach 
§ 2 erforderlichen Leistungspunkte angerechnet. 2Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag der zuständige 
Prüfungsausschuss.   

 

§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss der Prüfung wird den Studierenden auf Antrag Einsicht in die vollständigen Prüfungsakten 
gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Aushändigung des Zeugnisses oder des Be-
scheides über die endgültig nicht bestandene Prüfung zu stellen. 

 

§ 16 Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Prüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das die Module und deren  
Noten sowie die Gesamtnote der Prüfung und die erworbenen Leistungspunkte enthält. 2Dem Zeugnis wird 
ein Verzeichnis der bestandenen Module beigefügt. 3Das Verzeichnis beinhaltet die zugeordneten Lehrver-
anstaltungen und Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen. 4Alle Noten 
werden zugleich als Dezimalzahl ausgewiesen. 5Das Datum des Zeugnisses ist der Tag, an dem die Prü-
fung bestanden wurde. 6Mit gleichem Datum wird ein Diploma Supplement ausgestellt.  
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(2) Über die endgültig nicht bestandene Prüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

(3) 1In den Fällen der Abs. 1 und 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studien-
gang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, 
welche die bestandenen Prüfungsleistungen, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunk-
te aufführt. 2Im Fall des Abs. 2 weist die Bescheinigung darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestan-
den ist. 

(4) Alle Zeugnisse und Bescheinigungen werden in deutscher und in englischer Sprache ausgestellt. 

 
§ 17 Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung 
ist der Prüfungsausschuss für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover zuständig. 2Die Vertreterin oder der Vertreter der Hochschule für Musik und Theater 
hat in allen diesen Studiengang betreffenden Fragen nur beratende Stimme. 3Das studentische Mitglied hat 
bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 4Die Studiendekaninnen 
und Studiendekane der beteiligten Fakultäten können mit beratender Stimme an den Sitzungen des Prü-
fungsausschusses teilnehmen. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, so-
weit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 2Über die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen beobachtend 
teilzunehmen.  

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst  
stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(6) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie 
aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(7) 1Alle zur selbstständigen Lehre befugten Personen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
sind ohne besondere Bestellung Prüfende (Abs. 5 Satz 3 gilt entsprechend). 2Gleiches gilt für die an der 
Lehre beteiligten Hochschulen Medizinische Hochschule Hannover, Hochschule für Bildende Künste Braun-
schweig sowie für die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. 3Der Prüfungsausschuss kann weitere 
Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende Qualifikation besitzen.  

(8) Der Prüfungsausschuss ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde Behinderung durch amts- 
oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu anderen Ter-
minen oder innerhalb anderen Fristen zu erbringen. 

 
§ 18 Verfahrensvorschriften 

(1) 1Die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechts sowie die gesetzlichen Regelungen zu Mutter-
schutz und Elternzeit finden im Prüfungsverfahren sinngemäß Anwendung. 2Belastende Verwaltungsakte 
sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekannt zu geben. 3Gegen 
Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann binnen eines Monats 
nach Zugang des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. 

(2) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen fachliche Be-
wertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser oder die-
sem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung 
aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 
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1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet wor-
den ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet.  

(3) 1Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden.  

(4) 1Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

§ 19 In-Kraft-Treten 

Diese Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium der Gottfried Wilhelm Leibniz Universi-
tät Hannover sowie ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover mit Wirkung vom 01.10.2011 in Kraft. 

 

§ 20 Übergangsvorschriften 

(1) 1Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2010/2011 ihr Studium in 
diesem Ergänzungsstudiengang aufgenommen haben.  

(2) Die Studierenden, die vor dem Wintersemester 2010/2011 ihr Studium in diesem Ergänzungsstudien-
gang aufgenommen haben, studieren weiter nach der Prüfungsordnung vom 25.04.2008. 

(3) 1Auf Antrag und mit Zustimmung des Prüfungsausschusses ist ein Wechsel in die geänderte Prüfungs-
ordnung, die zum Wintersemester 2011/2012 in Kraft tritt, möglich. 2Eventuell durch den Wechsel entste-
hende Härtefälle können im Rahmen von Einzelfallentscheidungen des Prüfungsausschusses ausgeglichen 
werden.  
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Verzeichnis der Anlagen 
 
 

Anlage 1: Glossar 

 

Anlage 2: Fachspezifische Anlagen der im Ergänzungsstudiengang Drittes Fach für das Lehramt an  
Gymnasien studierbaren Fächer 

 

 A Chemie 

 B Darstellendes Spiel 

 C Deutsch 

 D Englisch 

 E Evangelische Theologie und Religionspädagogik 

 F Katholische Religion 

 G Mathematik 

 H Philosophie 

 I Physik 

 J Werte und Normen 

 K Sport 
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Anlage 1: Glossar 

 

Im Folgenden sind die Abkürzungen für die Prüfungsleistungen aufgeführt. Der Umfang der Prüfungsleistun-
gen ist in den Fachspezifischen Anlagen teilweise aufgeführt worden (z.B.: K 60 = Klausur im Umfang von 
60 Minuten). 

 

B Bericht 

BÜ Bestimmungsübung 

E Essay 

EB Exkursionsbericht 

FP Fachpraktische Prüfung 

HA Hausarbeit  

K Klausur  

KO Kolloquium 

L  Laborübung  

M Mündliche Prüfung 

MP Musikpraktische Präsentation 

PF Portfolio 

PR/A Präsentation mit Ausarbeitung 

PrB Projektbericht 

PrA Projektarbeit 

PR Präsentation 

PRO Protokoll 

R Referat 

S Seminararbeit 

SP Sportpraktische Präsentation  

T Testat 

TP Theaterpraktische Präsentation  

uK Unbenotete Klausur 

Ü Übung 

V Vortrag 
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A Chemie 
 
 

A.I Einführungsphase  
A.I.1 Pflichtmodule 
 

Abkürzungen zu den Veranstaltungen:  
V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Experimentelle Übung, S = Seminar 
 
 

Modul Lehrveranstaltung Sem. Voraussetzun-
gen für die 

Zulassung zur 
Modulprüfung 

Studien-
leistungen 

Voraussetzun-
gen für die 

Zulassung zum 
Praktikum 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte  

Allgemeine 
Chemie 1 

4 V Allgemeine Chemie 
2 Ü Allgemeine Chemie 

1 Keine 
K zur  

Allgemeinen 
Chemie 

Keine keine 8 

Allgemeine 
Chemie 2 

8 P + S Allgemeine 
Chemie 

1 Keine 

P Allgemeine 
Chemie 

Abschlusskol-
loquium 

Abgeschlos-
senes Modul 
Allgemeine 
Chemie 1 

keine 7 

Analytische 
Chemie 1 

 

2 V Analytische Chemie I 
5 P + S Analytische 

Chemie I 

1,3 
2,4 

Keine 
P Analytische 

Chemie I 

Abgeschlos-
sene Module 
Allgemeine 
Chemie 1+2 

K 60 7 

Analytische 
Chemie 2 für 

Lehramt 

2 V Analytische Chemie II 
4 P + S Analytische 

Chemie 

2,4 
2,4 

Keine 
P Analytische 

Chemie II 

Abgeschlos-
sene Module 
Allgemeine 
Chemie 1+2 

K 60 6 

Anorganische 
Chemie 1 

4 V Anorganische 
Chemie I 

1 Ü Anorganische 
Chemie I 

2 
2 

Keine K 180 Keine keine 5 

Physikalische 
Chemie 1 

4 V Physikalische 
Chemie I 

Ü Physikalische Chemie I 

2 
2 

Keine K 180 Keine Keine 7 

Mathematik für 
Lehramt 

2 V Mathematik I 
1 Ü Mathematik I 

1 
1 

Keine 
K 120 zur 

Mathematik I 
Keine Keine 4 

Experimental-
physik für 
Lehramt 

2 V Experimentalphysik I 
1 Ü Experimentalphysik I 

1 
1 

Keine 
K 120 zur 
Physik I 

Keine Keine 4 

 2 V/S Allg. Einführung in 
die Didaktik der Chemie 

S (PF) 

Fachdidaktik 
Chemie 1 

2 P/S Grundlegende 
Phänomene der Chemie 

im Experiment Prakti-
kumsleistungen 

2 Keine 
Praktikums-

leistung 

Keine R oder K 4 

2 P/S Unterrichts-
versuche Chemie 

Praktikums-
leistung 

Seminarvortrag 
mit Experiment 

Fachdidaktik 
Chemie 2 

2 S Spezielle Didaktik 
der Chemie 

2 S Methodik des  
Chemieunterrichts 

3 Keine 

S (z.B. PF) 

Keine R 6 

Summe 58 
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A.II Vertiefungsphase 
A.II.1 Pflichtmodule 
 

Zur Berechnung der Gesamtnote werden bei dem Modul "Anorganische Chemie 2" die Summe der Leistungs-
punkte der Module "Anorganische Chemie 1" und "Anorganische Chemie 2", bei dem Modul "Organische  
Chemie 2" die Summe der Leistungspunkte der Module "Organische Chemie 1" und "Organische Chemie 2" 
sowie bei dem Modul "Physikalische Chemie 2" die Summe der Leistungspunkte der Module "Physikalische 
Chemie 1" und "Physikalische Chemie 2" heran gezogen. 
 

Abkürzungen zu den Veranstaltungen:  
 

V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Experimentelle Übung, S = Seminar 
 

Modul Lehrveranstaltung Sem. Voraussetzun-
gen für die 

Zulassung zur 
Modulprüfung 

Studien-
leistungen 

Voraussetzungen 
für die Zulassung 

zum Praktikum 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs
punk-

te 

Anorganische 
Chemie 2 

für Lehramt 

4 P Anorganische 
Chemie I 

2 S zum P 
Anorganische 

Chemie I 

3 
3 
3 

Abgeschlosse-
nes Seminar und 
abgeschlossenes 

Praktikum aus 
Anorganische 
Chemie 2 für 

Lehramt 

Sicherheits-
klausur 

S zum P 
Anorganische

Chemie I 
(eigener  

Vortrag und 
Anwesenheits-

pflicht) 
P Anorgani-

sche Chemie I 

Abgeschlossene 
Module Allgemeine 

Chemie 1+2, 
Anorganische 

Chemie 1, 
Abgeschlossene P 

aus Analytische 
Chemie für Lehramt 
1 und Analytische 

Chemie 2 
bestandene Sicher-

heitsklausur 

M 30 6 

Physikalische 
Chemie 2  

für Lehramt 

1 V Aufbau der Materie 
für Lehramt 

1 S Experimentalphysik 
1 S Physikalische 

Chemie  
5 P Physikalische 

Chemie I  

3 
3 

Abgeschlosse-
nes Seminar und 

Praktikum aus 
Physikalische 
Chemie 2 für 

Lehramt 

P Physikalische 
Chemie I 

K 120 

Abgeschlossene 
Module Allgemeine 
Chemie 1+2, Physi-
kalische Chemie 1, 

Mathematik, 
Abgeschlossene P 

aus Analytische 
Chemie für Lehramt 
1 und Analytische 

Chemie 2 

M 30 9 

Organische 
Chemie 1 

4 V Organische Chemie I 
1 Ü Organische Chemie I 

3 
3 

Keine K 180 Keine Keine 6 

Organische 
Chemie 2 

für Lehramt 

1 V Organische Chemie 
für Lehramt 

7 P Organische Chemie I 
3 S zum P Organische 

Chemie I 

4 
4 
4 

Abgeschlosse-
nes Seminar und 

Praktikum aus 
Organische 

Chemie 2 für 
Lehramt 

P Organische 
Chemie I 

S zum P Orga-
nische Chemie 

I 

Abgeschlossene 
Module Allgemeine 

Chemie 1+2, 
Organische Chemie 

1 
Abgeschlossene P 

aus Analytische 
Chemie für Lehramt 
1 und Analytische 

Chemie 2 

K 180 9 

4 P/S Kernelemente des 
Chemieunterrichts  
(Demonstrations- 

praktikum) 

Präsenz- Haus- 
und Schul-
übungen 

Fachdidaktik 
Chemie 3 

2 S Besondere Aspekte 
neuer Erkenntnisse der 

Chemie für den  
Unterricht 

3 Keine 

Haus- und 
Präsenz-
übungen 

Keine HA 8 

Summe 38 
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B Darstellendes Spiel 
 
Das Lehrangebot des Faches Darstellendes Spiel wird gemeinsam von folgenden Hochschulen erbracht: 
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK), Hochschulen für Musik und Theater Hannover 
(HMTH), Leibniz Universität Hannover (LUH), Stiftung Universität Hildesheim (U Hi) und TU Braunschweig 
(TU BS).  
 
B.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

M 1 

Grundlagen sze-
nischer Praxis 

5 Übungen mit un-
terschiedlichen Schwer-
punkten aus den Feldern: 

 Raum/Szenographie 

 Zeit 

 Stimme und Sprechen 

 Improvisation 

 Körper und Bewegung 

 Musik und Klang 

 Text 

1.-2.  1 Studien-
leistung pro 

Veran-
staltung 

Theater-
praktische 

Präsentation 
(ca. 15 Min.) 
und schriftli-
che Praxis-

reflexion (ca. 
5 Seiten) 

(Gewichtung 
Präsentation 
70% u. Au-
sarbei-tung 

30%) 

10 

Seminar Arbeitstechniken 

Übung Veranstaltungs-
technik 

M 2 

Grundlagen  
künstlerisch-
wissenschaftlichen 
Arbeitens 

Seminar 
Reflexion theatraler  
Praxis 

1.-2.  1 Studien-
leistung pro 

Veran-
staltung 

H 10-15 
Seiten 

oder Prü-
fungs-

gespräch 

8 

1 Projekt M 3.1 Angeleitete 
Künstlerische  
Praxis Kolloquium oder Seminar  

1.-3.  1 Studien-
leistung pro 

Veran-
staltung 

Theater-
praktische 

Präsentation 
(ca. 15 Min.) 
und schriftli-
che Praxis-

reflexion (ca. 
5 Seiten) 

(Gewichtung 
Präsentation 
70% u. Aus-

arbeitung 
30%) 

12 

Seminar Einführung 
Theatergeschichte 

Seminar Einführung 
Theatertheorie 

M 4 

Theatertheorie und 
Theatergeschichte 

Seminar Interdisziplinäre 
Bezüge des Theaters 
(Bildende Kunst, Populä-
re Kultur, Literatur) 

1.-3.  1 Studien-
leistung pro 

Veran-
staltung 

H 10-15 
Seiten  

bei oder in 
Absprache 
mit einer/m 
der haupt-

amtlich Leh-
renden oder 
K 120 Min. 

10 

Übung Aufführungs-
analyse 

Seminar Dramenanalyse 

M 5 

Formen des  
Gegenwarts-
theaters 

Seminar Ästhetik des 
Gegenwartstheaters 

1.-3.  1 Studien-
leistung pro 

Veran-
staltung 

H 10-15 
Seiten 

bei oder in 
Absprache 
mit einer/m 
der haupt-

amtlich Leh-
renden oder 
K 120 Min. 

8 
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Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Seminar Orientierungs-
wissen  
Theaterpädagogik 

M 6 

Theorie und Praxis 
der Theater- 
pädagogik Übung Spielleitung 

2.-4.  1 Studien-
leistung pro 

Veran-
staltung 

Referat 15 
Min. oder 
Anleitung 

15 Min. 

(unbenotet) 

5 

Seminar Unterrichts-
entwürfe und –planung, 
Lernziele und Leistungs-
kriterien 

Seminar 

Didaktische Positionen 
der Theaterpädagogik in 
Geschichte und Ge-
genwart  

M 7.2 

Darstellendes Spiel 

Seminar 

Arbeitsweise und Selbst-
verständnis des Theater-
lehrers 

2.-4.  1 Studien-
leistung pro 

Veran-
staltung 

Hausarbeit 

(ca. 10 Sei-
ten) 

und thea-
terpädago-

gische  
Anleitung (ca. 

15 Min.) 

Gewichtung 
schriftliche 
Arbeit 70%, 
Anleitung 

30% 

10 

Exkursion von 3-5 Tagen M 8 

Exkursion 
Seminar oder Kolloquium 

1.-4.   Exkursions-
bericht 

5 Seiten 

(unbenotet) 

6 

Nach Absprache künstle-
risches, theaterpädagogi-
sche oder wissenschaft-
liches Vertiefungsstudium 
im größeren Umfang 

M 9.1  

Eigenstudium 

Kolloquium  

3.-4.  1 Studien-
leistung pro 

Veran-
staltung 

Abschluss-
prüfung (ca. 

15 Min.): 
Gespräch als 

Reflexion 
UND 

Dokumenta-
tion im künst-

lerischen  
Format, um 

Vermitt-
lungsansatz 
erkennbar zu 

machen 

(unbenotet) 

12 

M 10 

Eigenständige 
künstlerische  
Praxis 

1 Projekt (mit max. 3 
Prüflingen) 

3.-4.   Theater-
praktische 

Präsenta-tion 
(ca. 15 Min.) 
und schriftli-
che Praxis-

reflexion (ca. 
8-10 Seiten) 

(Gewichtung 
Präsentation 
70% u. Au-
sarbei-tung 

30%) 

9 

Gegenwartstheater im 
kulturellen Prozess  

Interkulturelles Theater 

oder 

Theater und Gender  

MM 3 

Gegenwarts-theater 
und Theaterpäda-
gogik  

  

Gegenwartstheater im 
theaterpäda-gogischen 
Kontext 

3.-4. 

 

 1 Studien-
leistung pro 

Veran-
staltung 

  

H 15 Seiten 
oder 

K 120 Min. 

 

8 

 

Summe      98 
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C Deutsch 

 

Die Angebote des Faches Deutsch setzen sich zusammen aus Literaturwissenschaft (L 1 - L 5), Sprachwis-
senschaft (S 1 – S 7) und Didaktik (D1 – D 2). Prüfungs- und Studienleistungen eines Moduls können nicht 
in ein und derselben Veranstaltung erbracht werden. Die Studierenden wählen in Absprache mit den Leh-
renden, in welcher Veranstaltung des Moduls sie die jeweilige Leistung erbringen. Es wird dringend empfoh-
len, dass die Module L 2-4, S 2-7 und D 2 erst nach dem Abschluss der vorangegangenen Module belegt 
werden. 
 

Bis zur Anmeldung für Prüfungsleistungen aus der Vertiefungsphase (ab dem 3. Semester) muss der Nach-
weis von zwei Fremdsprachen erbracht worden sein. 

C.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

L 1.1 Vorlesung od.  
Seminar zur Textanalyse I 
(inkl. Arbeitstechniken) 

L 1 Textanalyse 

L 1.2 Seminar zur  
Textanalyse II 

1.  1 Studien-
leistung pro 

Modul 

K 90 od.  

HA 10–15 od. 
M 20–30 

10 

L 2.1 Vorlesung od.  
Seminar zur Literatur  
bis 1800 L 2 Literaturge-

schichte I L 2.2 Vorlesung od.  
Seminar zur Literatur  
ab 1800 

2.  

1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10–15 od. 
P/A 5–10 od. 
K 90 od. PR 

20 

10 

S 1.1 Seminar S 1 Einführung in 
die Sprach-
wissenschaft S 1.2 Seminar 

1.  1 Studien-
leistung pro 

Modul 

K 90 od. 
M 20–30 

10 

S 2.1 Vorlesung od.  
Seminar zur syntaktischen 
Analyse 

(Grammatik I) 

S 2 Grammatik 

S 2.2 Seminar od. Übung 
(Grammatik II) 

2.  1 Studien-
leistung pro 

Modul 

K 90 od. 

HA 5-10 od. 
M 20–30 

10 

D 1.1 Vorlesung oder  
Seminar zur Literatur-
didaktik 

D 1 Fachdidaktik 

D 1.2 Vorlesung oder  
Seminar zur Sprachdidaktik 

1.-3.  1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10–15 od. 
K 90 od. M 

20–30 

10 

D2 Fachdidaktik 

1 Seminar in der  
Literaturdidaktik  

oder 

der Sprachdidaktik 

2.-4. 

 1 Studien-
leistung 

 5 

Summe 55 
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C.2: Wahlpflichtmodule 

 

Studierende müssen vier Wahlpflichtmodule belegen, davon sind zwei literatur- und zwei sprachwissenschaftliche Modu-
le zu wählen. 

 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

L 3.1 Vorlesung od. 
Seminar zur Literatur 
bis 1800 L 3 Literatur- 

geschichte II L 3.2 Vorlesung od. 
Seminar zur Literatur 
ab 1800 

3.-4. 

 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10–15 od. 
PR/A 5–10 

od. K 90 od. 
PR 20 

10 

Vorlesung od. Seminar 
L 4 Medien – Kultur 
– Wissen Seminar 3.-4. 

 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10–15 od. 
PR/A 5–10 

od. K 90 od. 
PR 20 

10 

Vorlesung od. Seminar 
S 3 Sprache,  
Gesellschaft und 
Medien 

Seminar 3.-4. 

 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10–15 od. 
PR/A 5–10 

od. K 90 od. 
PR 20 od. 
M 20–30 

10 

Vorlesung od. Seminar S 4 Deutsch in 
Geschichte und 
Gegenwart Seminar 

3.-4.  1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10–15 od. 
PR/A 5–10 

od. K 90 od. 
PR 20 od. 
M 20–30 

10 

Vorlesung od. Seminar 
S 5 Bedeutung und 
Gebrauch von 
Sprache 

Seminar 3.-4. 

 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10–15 od. 
PR/A 5–10 

od. K 90 od. 
PR 20 od. 
M 20–30 

10 

Vorlesung od. Seminar 
S 6 Spracherwerb 
und Sprach-
psychologie 

Seminar 3.-4. 

 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10–15 od. 
PR/A 5–10 

od. K 90 od. 
PR 20 od. 
M 20–30 

10 

S 7.1 Theorieseminar S 7 Theorie und 
Praxis des  
Deutschen als 
Fremd- und Zweit-
sprache 

S 7.2 Praxisseminar 3.-4. 

 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10–15 od. 
PR/A 5–10 

od. K 90 od. 
PR 20 od. 
M 20–30 

10 
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Bis zur Anmeldung für Prüfungsleistungen aus der Vertiefungsphase (ab dem 3. Semester) muss der Nach-
weis von zwei weiteren Fremdsprachen erbracht worden sein. 
 

D.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

LingF1 (2 SWS) 

Introduction to Linguistics I 

Foundations 
Linguistics 

LingF2 (2 SWS) 

Introduction to Linguistics II 

1.-2.  1 Studien-
leistung pro 

Veranstaltung 

K (90 min.)  6 

SPCS (2 SWS) 

Communication Skills 

Advanced  
English Skills 

SPAWR (2 SWS) 

Academic Writing and 
Research 

1.-2.  1 Studien-
leistung pro 

Veranstaltung 

Präsentation  

(10 min.) 

6 

SPTAP (2SWS) 

Textual Analysis and  
Production 

Writing in English 

SPEW (2 SWS) 

Expository Writing 

1.-2.  1 Studien-
leistung pro 

Veranstaltung 

K (Essay) 
(120 min.) 

6 

DidF1 (2 SWS) 

Einführung in die Didaktik 
des Englischen 

Foundations 
Methodology of 
Teaching English 
as a Foreign 
Language DidF2 (2 SWS) 

Seminar Sprach-, Literatur-, 
Mediendidaktik 

1.-2. 

 

1 Studien-
leistung pro 

Veranstaltung 

K (90 min.) 10 

Planung und 
Analyse von 
Englisch-
unterricht 

Planung und Analyse von 
Englischunterricht (DidPA) 

3.-4.  1 Studien-
leistung 

keine 3 

Advanced  
Methodology 

2 Seminare (je 2 SWS) 

DidA 

3.-4.  1 Studien-
leistung pro 

Veranstaltung 

HA (5.000 
Wörter) oder  

K (90 min.) 
oder  

mündl. Prü-
fung (20 min.) 

8 

Linguistic  
Survey 

Vorlesung Survey Class 
(LingF3) 

3.-4.  1 Studien-
leistung 

K (90 min.) 4 

Seminar LingA1  

(2 SWS) 

Advanced  
Linguistics 

Seminar LingA2  

(2 SWS) 

3.-4.  1 Studien-
leistung pro 

Veranstaltung 

HA (5.000 
Wörter) in 
LingA1 oder 
LingA2 nach 
Wahl der 
Studierenden 

10 

Advanced  
Literature and 
Culture 

2 Seminare oder 

1 Seminar und 1 Vorlesung 
(je 2 SWS) 

aus AmerA und/oder BritA 

3.-4.  1 Studien-
leistung pro 

Veranstaltung 

HA (5.000 
Wörter) 

10 

Integrated 
English Practice 

2 Lehrveranstaltungen 

SPTOP 

1.-4.  1 Studien-
leistung pro 

Veranstaltung 

Essay (2000 
Wörter 

6 

SPEP (2 SWS) 

English for Professional Use 

Contexts of  
English  
Language Use 

SPVE (2 SWS) 

Varieties of  
English Language Use 

1.-4. 

 

1 Studien-
leistung pro 

Veranstaltung 

HA (2500 
Wörter) in 
SPVE 

6 

Summe 75 

 

D Englisch 
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D.2: Wahlpflichtmodule 

Studierende belegen zunächst das Modul Foundations Literature and Culture so, dass sie neben der Lehrveranstaltung 
AmerBritF1 entweder AmerF2 und AmerF3 oder BritF2 und BritF3 belegen. Nach erfolgreichem Abschluss wird das 
Modul Intermediate Literature and Culture besucht und die F2 und F3-Veranstaltungen ausgewählt, die nicht im Modul 
Foundations Literature and Culture belegt wurden. 

 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

AmerBritF1 (2 SWS) 

Introduction to Literary 
and Cultural Studies 

AmerF2 oder BritF2  
(2 SWS) 

Survey Literature and 
Culture I 

Foundations 
Literature and 
Culture 

AmerF3 oder BritF3  
(2 SWS) 

Survey Literature and 
Culture II 

1.-2.  1 Studien-
leistung pro 
Veran-
staltung 

K (60 min.) in 
AmerBritF1 + 
K (60 min.) in 
AmerF2 und 
AmerF3  

oder  

BritF2 und 
BritF3 

10 

AmerF4 oder BritF4  
(2 SWS) 

Seminar 

AmerF2 oder BritF2  
(2 SWS) 

Survey Literature and 
Culture I 

Intermediate 
Literature and 
Culture 

AmerF3 oder BritF3  
(2 SWS) 

Survey Literature and 
Culture II 

3.-4.  1 Studien-
leistung pro 
Veran-
staltung 

K (60 min.) in 
AmerF2 und 
AmerF3 oder  

BritF2 und 
BritF3  

+ 

HA (3000 
Wörter) in 
AmerF4 oder 
BritF4 

11 
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E Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
 

Eine der Studienleistungen in den Vertiefungsmodulen oder Aufbaumodulen sollte in einer Veranstaltung 
erbracht werden, die von einer evangelischen Dozentin oder einem evangelischen Dozenten und einer  
katholischen Dozentin oder einem katholischen Dozenten gemeinsam verantwortet wird. 

Zulassungsvoraussetzung zum Aufbaumodul 6 ist der Nachweis des Kleinen Latinums oder fachbezogener 
Lateinkenntnisse sowie der Nachweis des Graecums oder fachbezogener Griechischkenntnisse. 

E.I: Einführungsphase 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

Voraussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

BM 1b Grundkurs Altes  
Testament / Bibelkunde I 
(2 SWS) 

Basismodul 1 
Theologie als  
Wissenschaft: 
Grundlagen 

BM 1c Grundkurs  Neues Tes-
tament / Bibelkunde II (2 SWS) 

1 - 1 Studien-
leistung 

K 60 (Bi-
belkunde 

I/II) 

6 

BM 2a Grundkurs Systemati-
sche Theologie / Ethik (2 SWS) 

BM 2b Grundkurs Geschichte 
des Christentums (2 SWS) 

Basismodul 2-3 
Theologie als  
Wissenschaft:  
Systematische 
Theologie /  
Christentums-
geschichte /  
Religionspädagogik 

BM 3a Grundkurs Religions-
pädagogik (2 SWS) 

1 - 1 Studien-
leistung 

S (5-7 S.) 9 

VM 1a Themen und Texte des 
AT (2 SWS) 
oder 

VM 1b Religionsgeschichte und 
Theologie des AT (2 SWS) 

und 

Vertiefungs-
modul 1-2 
Kategorien  
biblischer Theologie 

VM 2a Themen und Texte des 
NT (2 SWS) 
oder 

VM 2b Geschichte und  
Theologie des NT (2 SWS) 

1-2 - 1 Studien-
leistung 

R (45-
60 Min.) 

6 

VM 3a Christliche Lehr-bildung, 
reformatorische Theologie im 
konfessionellen Vergleich 
(2 SWS) 
oder 

VM 3b Exemplarische  
Probleme und Entwürfe  
Systematischer Theologie 
(2 SWS) 

und 

VM 3c Theologische und philo-
sophische Ethik –  
Konzepte und exemplarische 
Probleme (2 SWS) 

und 

Vertiefungs-
modul 3-4 
Kategorien  
Systematischer 
Theologie / Ethik 
und der Christen-
tumsgeschichte 

VM 4a Zentrale Themen und 
Epochen der Theologie- und 
Christentumsgeschichte 
(2 SWS) 
oder 

VM 4b Brennpunkte der Kir-
chengeschichte des 20. Jahr-
hunderts – Methoden und Zu-
gänge (2 SWS) 

1 - 1 Studien-
leistung 

M 30 9 
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Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

Voraussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

VM 5a Religion und Religiosität 
in Lebensgeschichte und  
Lebenswelt: Praxisstudien in  
religionspädagogischen Hand-
lungsfeldern (2 SWS) 

und 

VM 5b Religionspädagogische 
Konzeptionen in  
Geschichte und Gegenwart 
(2 SWS) 

und 

Vertiefungs-
modul 5 
Kategorien der Reli-
gionspädagogik – 
Bildung in theologi-
scher Perspektive 

VM 5c Religion im Kontext 
allgemeiner Bildung (2 SWS) 
oder 

VM 5d Werkstattseminar Reli-
gionspädagogische  
und -didaktische  
Basiskompetenzen (2 SWS) 

2-3 - 1 Studien-
leistung 

M 30 9 

VM 6a Schulentwicklung und 
Religionsunterricht in religiöser 
Pluralität (2 SWS) 

und 

Vertiefungs-
modul 6 
Fachdidaktische 
Differenzierung: 
Bildungsprozesse 
begleiten und  
gestalten 

VM 6c Schulformbezogene 
fachdidaktische Erschließung 
exemplarischer Themen (Werk-
stattseminar) (2 SWS) 
oder 

VM 6d Planung und Analyse 
von Unterricht (Werkstattsemi-
nar mit Unterrichtsbezug) 
(2 SWS) 

2-3 - 1 Studien-
leistung 

HA (15 S.) 10 

AM 1a Geschichte und  
zentrale Themen der  
Ökumenischen Bewegung 
(2 SWS) 
oder 

AM 1b Theologie  
interkulturell: Christentum in der 
Vielfalt von Kulturen (2 SWS) 
oder 

AM 1c Ökumenische Theologie 
und interkonfessioneller Dialog 
(2 SWS) 

und 

Aufbaumodul 1-2 
Theologie im  
Kontext I:  
Interkonfessioneller 
und interreligiöser 
Dialog 

AM 2a Weltreligionen (Schwer-
punkt Judentum und Islam) 
(2 SWS) 
oder 

AM 2b Theologie der Religio-
nen in Geschichte und Gegen-
wart (2 SWS) 

2 - 1 Studien-
leistung 

HA (10-
12 S.) 

9 

Summe 58 
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E.II: Vertiefungsphase 

 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

Vorausset-
zungen für 
die Zulas-

sung 

Studien-
leistung

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

VM 7a Biblische Hermeneutik 
(2 SWS) 

VM 7b Kernprobleme der  
Systematischen Theologie 
und Ethik (2 SWS) 

Vertiefungsmodul 7 
Fachwissenschaftliche 
Differenzierung 

VM 7c Christliche Motive in 
der  Kultur(geschichte) – 
Phänomenologie und  
Hermeneutik (2 SWS) 

3 - 1 Studien-
leistung 

HA (10-
12 S.) 

12 

AM 3a Theologie im Dialog 
mit anderen Wissenschaften 
und Weltanschauungen 
(2 SWS) 

Aufbaumodul 3 
Theologie im Kontext 
II: Theologie interdis-
ziplinär 

AM 3b Religionspädagogik  
im fächerübergreifenden und 
weltanschaulichen Dialog 
(2 SWS) 

3-4 - 1 Studien-
leistung 

R (45-
60 Min.) 

6 

AM 4a Ausgewählte Theorie- 
und Forschungsansätze in 
der Theologie (1 SWS) 

Aufbaumodul 4 
Perspektiven theolo-
gischer Wissenschaft 

AM 4b Forschungslernprojekt 
(2 SWS) 

3-4 - 1 Studien-
leistung 

PR 
(20 Min.) 

6 

AM 2c Veranstaltung:  
Ökumenisches und inter-
religiöses Lernen in religions-
pädagogischen Handlungs-
feldern (2 SWS) 

Aufbaumodul 5 
Berufskompetenz 

VM 6b Veranstaltung: Beruf: 
Religionspädagoge/in –  
arbeiten an einem Selbst-
konzept (2 SWS) 

3-4 - 1 Studien-
leistung 

M 30 7 

AM 6a Veranstaltung:  
Weiterentwicklung didakti-
scher Konzepte und Entwürfe 
(2 SWS) 

Aufbaumodul 6 
Fachdidaktische  
Differenzierung 

AM 6b Veranstaltung:  
Ausgewählte Theorie- und 
Forschungsansätze in der 
Religionspädagogik (2 SWS) 

4 Nachweis von 
Latein- und 
Griechisch-
kenntnissen 

1 Studien-
leistung 

M 30 7 

Summe 38 
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F Katholische Religion 
 

Eine der Studienleistungen in den Vertiefungsmodulen oder Aufbaumodulen muss in einer Veranstaltung 
erbracht werden, die von einer evangelischen Dozentin oder einem evangelischen Dozenten und einer  
katholischen Dozentin oder einem katholischen Dozenten gemeinsam verantwortet wird, sofern im Wahl-
pflichtbereich nicht AM 5 gewählt wird. 

Bis zur Anmeldung der Prüfungsleistung im Modul Vertiefungsmodul 8 ist der Nachweis lateinischer und 
griechischer Sprachkenntnisse zu erbringen. Für Studierende, die diese Sprachkenntnisse nicht durch das 
Latinum bzw. Graecum nachweisen können, werden am Institut für Theologie und Religionswissenschaft 
Sprachkurse zum Erwerb fachspezifischer Sprachkenntnisse angeboten. 

F.1: Pflichtmodule 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Semester Voraussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

BM 1b Grundkurs 
Biblische Theologie 
(2 SWS) 

Kurzreferat 
oder kleinere 
schriftliche 
Leistung 

K 90 Basismodul 1: 
Theologie als 
Wissenschaft: 
Biblische/ 
Systematische 
Theologie BM 1c Grundkurs 

Systematische  
Theologie (2 SWS) 

1. - 

Kurzreferat 
oder kleinere 
schriftliche 
Leistung 

K 90 

6 

BM 2a Grundkurs 
Historische  
Theologie (2 SWS) 

Kurzreferat 
oder kleinere 
schriftliche 
Leistung 

K 90 Basismodul 2: 
Theologie als 
Wissenschaft: 
Historische/ 
Praktische  
Theologie BM 2b Grundkurs 

Religionspädagogik 
(2 SWS) 

1.  - 

Kurzreferat 
oder kleinere 
schriftliche 
Leistung 

K 90 

6 

VM 1a Themen und 
Texte des AT –  
Einleitung (2 SWS) 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

Vertiefungs-
modul 1: 
Kategorien  
biblisch-
theologischen 
Denkens:  
Altes Testament 

VM 1b Exegese und 
Theologie des AT 
(2 SWS) 

2.  - 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

M 20 oder 
K 90 

6 

VM 2a Themen und 
Texte des NT –  
Einleitung (2 SWS) 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

Vertiefungs-
modul 2: 
Kategorien  
biblisch-
theologischen 
Denkens:  
Neues  
Testament 

VM 2b Exegese und 
Theologie des NT 
(2 SWS) 

1. oder 
3.  

- 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

HA (10-
12 S.) 

9 

VM 3a Religion und 
Offenbarung 
(2 SWS) 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

Vertiefungs-
modul 3: 
Kategorien  
systematisch-
theologischen 
Denkens:  
Fundamental-
theologie/ 
Dogmatik 

VM 3b Gottesfrage 
und Gotteslehre 
(2 SWS) 

2.  - 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

HA (10-
12 S.) 

9 
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Modul Lehr-
veranstaltungen 

Semester Voraussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

VM 4a Glaube und 
sittliches Handeln 
(2 SWS) 

1.  Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

- Vertiefungs-
modul 4: 
Kategorien  
systematisch-
theologischen 
Denkens: Moral-
theologie/ 
Christliche  
Sozialwissen-
schaften 

VM 4b Kirche und 
Gesellschaft 
(2 SWS) 

2.  

- 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

M 20 oder 
K 90 

6 

VM 5a Theologische 
Anthropologie 
(2 SWS) 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

Vertiefungs-
modul 5: 
Kategorien  
systematisch-
theologischen 
Denkens:  
Dogmatik 

VM 5b Christologie/-
Soteriologie (2 SWS) 

1. oder 
3.  

- 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

M 20 oder 
K 90 

6 

VM 6a Religions-
pädagogische Kon-
zeptionen der Ge-
genwart (2 SWS) 

1. oder 
3.  

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

Vertiefungs-
modul 6: 
Kategorien  
praktisch-
theologischen 
Denkens  
(Fachdidaktik) 

VM 6b Didaktik reli-
giöser Lehr- und 
Lernprozesse 
(2 SWS) 

2. oder 
4.  

- 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

HA (10-
12 S.) 

10 

VM 8a Veranstal-
tung: Didaktik des 
Religionsunterrichts 
(2 SWS) 

1. oder 
3.  

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

Vertiefungs-
modul 8: 
Fachdidaktische 
Differenzierung 

VM 8b Veranstal-
tung: Methodik des 
Religionsunterrichts 
(2 SWS) 

2. oder 
4.  

Nachweis von 
Latein- und 
Griechisch-
kenntnissen 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

M 20 oder 
K 90 

8 

Summe 66 
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F.2: Wahlpflichtmodule 

Es müssen Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 30 LP gewählt werden. 

 

Modul Lehrveranstaltun-
gen 

Semes-
ter 

Voraussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

VM 7a Biblische 
Hermeneutik 
(2 SWS) 

2. oder 
4. 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

Vertiefungs-
modul 7: 
fachwissen-
schaftliche  
Differenzierung 

VM 7b Schöpfungs-
lehre – Eschatologie 
(2 SWS) 

3. 

- 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

HA (10-
12 S.) 

10 

AM 1a Das frühe 
Christentum im  
Kontext seiner Zeit 
(2 SWS) 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

AM 1b Theologie der 
Religionen (2 SWS) 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

Aufbaumodul 1: 
Theologie im 
Kontext I:  
Christentum und 
Religionen 

AM 1c Christentum 
und Weltreligionen  
in religionspädagogi-
schen Handlungsfel-
dern (2 SWS) 

2. oder 
4. 

- 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

M 20 oder 
K 90 

9 

AM 2a Brennpunkte 
der Kirchengeschich-
te (2 SWS) 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

- 

AM 2b Ethik - ver-
antwortete Gestal-
tung des persönli-
chen, sozialen und 
gesellschaftlichen 
Lebens (2 SWS) 

3. 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

M 20 oder 
K 90 

Aufbaumodul 2: 
Theologie im 
Kontext II:  
Christentum in 
Geschichte und 
Gegenwart 

AM 2c Kirche u. 
Recht (2 SWS) 

2. oder 
4. 

- 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

- 

9 

AM 3a Kirche und 
Sakramente/Liturgie 
(2 SWS) 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

Aufbaumodul 3: 
Theologie im 
Kontext III:  
Christentum und 
Kultur 

AM 3b Ästhetik und 
Religion/Liturgische 
Bildung (2 SWS) 

2. oder 
4. 

- 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

M 20 oder 
K 90 

6 
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Modul Lehrveranstaltun-
gen 

Semes-
ter 

Voraussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

AM 4a  
Religionsphilosophie/ 
Religionskritik 
(2 SWS) 

3. Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

Aufbaumodul 4: 
Theologie im 
Kontext IV:  
Religion und 
Religiosität im 
gesellschaftli-
chen Kontext 

AM 4b Religion in 
biographischer  
Sozialisation 
(2 SWS) 

2. oder 
4. 

- 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

M 20 oder 
K 90 

6 

Aufbaumodul 5: 
Theologie im 
Kontext V:  
Ökumenische 
Theologie 

AM 5 Ökumenische 
Theologie - konfessi-
onell-kooperatives 
Modul (2 SWS) 

3. oder 
4. 

- Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

M 20 oder 
K 90 

3 

Aufbaumodul 6: 
Theologie im 
Kontext VI:  
Theologie  
interdisziplinär 

AM 6 Theologie im 
Kontext der Wissen-
schaften - interdiszi-
plinäres Modul 
(2 SWS) 

3. oder 
4. 

- Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

M 20 oder 
K 90 

3 
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G Mathematik 
 

A)  Für die Dauer von Prüfungen gelten die folgenden Richtwerte: 
(1) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. Innerhalb dieses Rahmens 
sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1-4 Minuten dauern. 
(2) Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, höchstens aber 180 Minuten. Innerhalb 
dieses Rahmens sollen Klausuren  5-15 Minuten pro Leistungspunkt dauern.  
B) Falls nicht anders vermerkt, so beziehen sich Prüfungen auf das gesamte Modul mit einer angemessenen  
Gewichtung der einzelnen Lehrveranstaltungen.    
C) Eine Einteilung in Einführungs- und Vertiefungsphase findet nicht statt. Es gelten ggf. die Zugangsvorausset-
zungen des Modulkatalogs. 
 

G.1: Pflichtmodule  

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Analysis I Analysis I 

Übung Analysis I 

1  Ü uK 10 

Analysis II 
Analysis II 

Übung Analysis II 

 

2 

 
Ü 

K 10 

Lineare Algebra I 

Übung Lin. Alg. I 

1 Ü uK Algebraische 
Methoden I 

Computer-Algebra 1 

 

U  

15 

 

Algebraische 
Methoden II 

Lineare Algebra II 

Übung Lin. Alg. II 

2  Ü K 10 

Numerische Mathematik I 
Übung Num. Math. I 

3 U K Praktische  
Mathematik 

Mathematische  
Modellbildung 

Übung Math. Mod. 

ab 2 

 

K  

15 

Stochastische 
Methoden 

Mathematische Stochastik I 

Übung Math. Stoch. 

ab 2  Ü K 10 

Schulbezogene Geometrie vom 
höheren Standpunkt 

Übung Schulb. Geom. 

2 K  Fachdidaktik  

3. Fach 

Einführung in die Fach-didaktik 
und je eine didaktische Lehr-

veranstaltung  
aus dem Bachelor- und dem 

Masterstudiengang  

3 und 4 

 

 M 

15 

Summe 85 

 

G.2: Wahlpflichtmodule 

Es ist eines der Module Fortgeschrittene Mathematische Methoden A oder B zu wählen.  
 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fortgeschrittene 
Mathematische 

Methoden A 

Eine der Vorlesungen  
Algebra I, Analysis III.  

Weitere Veranstaltungen  
können dem Modul im  
Veranstaltungskatalog 

zugeordnet werden 

3 oder 4  Ü K oder M 10 

Fortgeschrittene 
Mathematische 

Methoden B 

Eine der Vorlesungen Numeri-
sche Mathematik II oder Ma-

thematische Stochastik II. Wei-
tere Veranstaltungen können 

dem Modul im Veranstaltungs-
katalog zugeordnet werden 

3 oder 4   K oder M 10 
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H Philosophie 
 
Bis zur Anmeldung für Prüfungsleistungen aus der Vertiefungsphase (ab dem 3. Semester) muss der Nach-
weis fachbezogener Kenntnisse alter oder neuer Sprachen, sofern sie für den Studienschwerpunkt relevant 
sind, erbracht worden sein. 
 
H.I: Einführungsphase 
H.I.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehrveranstaltun-
gen 

Semester Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vorlesung und be-
gleitendes Tutorium 
zur Einführung in die 
Theoretische Philo-
sophie 

Grundlagen der 
Theoretischen 
Philosophie 

2 Seminare aus 2 
der folgenden Stu-
dienbereiche: Logik, 
Metaphysik, Er-
kenntnistheorie, 
Wissenschaftstheo-
rie, Sprachphiloso-
phie, Philosophie 
des Geistes 

1.-2. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA (E) 10-
12  oder 

M 20 

20 

Zweisemestrige 
Vorlesung zur Ein-
führung in die Ge-
schichte der Philo-
sophie 

Geschichte der 
Philosophie 

3 Seminare oder 2 
Seminare und 1 
Vorlesung aus drei 
der Epochen Antike, 
Mittelalter, Neuzeit 
und Moderne 

1.-2. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA (E) 10-
12  oder 

M 20 

20 

Fachdidaktik 2 Seminare 1.-2. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA (E) 10-
12 oder 

M 20 

10 

Summe 50 
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H.II: Vertiefungsphase 

H.II.1: Pflichtmodule 

 

Modul Lehrveranstaltun-
gen 

Semester Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vorlesung und be-
gleitendes Tutorium 
zur Einführung in die 
Praktische Philoso-
phie 

Grundlagen der 
Praktischen  
Philosophie 

2 Seminare aus 2 
der folgenden  
Studienbereiche: 
Ethik, Rechts- und 
Sozialphilosophie,  
Angewandte Ethik,  
Politische  
Philosophie,  
Handlungstheorie 

3.-4. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA (E) 10-
12  oder 

M 20 

20 

Klassische Texte 
der Philosophie  

2 Seminare  
(Lektürekurse) 

3.-4. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA (E)12-
15  oder 

M 20 

10 

Übersichtsmodul 
zur Theoretischen 
Philosophie und 
Praktischen  
Philosophie 

2 Seminare  3. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA (E)10-
12 oder 

M 20 

8 

Summe 38 

 

H.II.2: Wahlpflichtmodule 

Es ist eines der folgenden Wahlpflichtmodule zu wählen. 

Modul Lehrveranstaltun-
gen 

Semester Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Rhetorik,  
Sprache und 
Kommunikation 

2 Seminare 

oder  

1 Vorlesung und  

1 Seminar 

4. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA (E) 10-
12  oder 

M 20 

10 

Vertiefungsmodul 
zu einem  
systematischen 
Schwerpunkt 

2 Seminare 

oder  

1 Vorlesung und  

1 Seminar 

4. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA (E) 10-
12  oder 

M 20 

10 

Vertiefungsmodul 
zu einem  
historischen 
Schwerpunkt 

2 Seminare 

oder  

1 Vorlesung und  

1 Seminar 

4. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA (E) 10-
12  oder 

M 20 

10 
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I Physik 
 
A)  Für die Dauer von Prüfungen gelten die folgenden Richtwerte: 
(1) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. Innerhalb dieses 
Rahmens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1-4 Minuten dauern. 
(2) Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, höchstens aber 180 Minuten. Inner-
halb dieses Rahmens sollen Klausuren  5-15 Minuten pro Leistungspunkt dauern.  
B) Falls nicht anders vermerkt, so beziehen sich Prüfungen auf das gesamte Modul mit einer angemessenen 
Gewichtung der einzelnen Lehrveranstaltungen. 
C) Eine Einteilung in Einführungs- und Vertiefungsphase findet nicht statt. Es gelten ggf. die Zugangsvor-
aussetzungen des Modulkatalogs. 
 

I.1: Pflichtmodule  

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

Ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Physik I mit Experimenten 

Rechenmethoden der Physik I 

Einführung in die 
Physik I 

Rechenübungen zur Physik I 

1  Ü uK 11 

Ü Physik II mit Experimenten 

Übung Physik II 
Ü 

Rechenmethoden der Physik II 

Übung Rechenmethoden II 

Einführung in die 
Physik II 

Grundpraktikum Physik II 

 

2 

 

L 

K 19 

Optik, Atomphysik, Quantenphä-
nomene 

Übung Optik, Atomphysik, Quan-
tenphänomene 

3 Ü 

Kerne, Teilchen, Statistik 

Übung Kerne, Teilchen,  
Statistik 

4 Ü 

Experimental-
physik 

3. Fach 

Grundpraktikum III  3 

Einf. i. d. Phys. I 
oder II 

L 

M 22 

 

Experimente und 
Experimentieren 

im Physik-
unterricht 

3. Fach 

Praktikum Experimente und Expe-
rimentieren im Physikunterricht 

3  L und SI  2 

 

Einführung in die Fachdidaktik 
Physik 

Übung Einf. FD Physik 

2 U 

Lernen von Physik 3 U 

Lehren und  
Lernen im Physik-

Unterricht 

Lehren von Physik 3 

 

U 

M 10 

Theoretische 
Physik 

Theoretische Physik für  
Lehramt 

Übung Th. Physik f. Lehramt 

3  Einf. i. d. Phys. I 
oder II 

Ü und K M 10 

Fachwissen-
schaftliche 
Vertiefung 

Es ist entweder ein Wahlpflicht-
modul gemäß Anlage 2.2 (ohne 

Praktikum) oder eines der Module 
Fortgeschrittene Festkörperphysik, 
Gravitationsphysik, Quantenoptik 
oder Fortgeschrittene Quanten-

theorie zu belegen. Darüber hinaus 
können dem Modul im Vorlesungs-

verzeichnis weitere geeignete 
Lehrveranstaltungen zugeordnet 

werden. 

3 oder 4  Ü, R oder 
S 

M oder K 5 

Summe 79 
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I.2 Wahlpflichtmodule 

Es sind zwei der Module Einführung in die Festkörperphysik, Kohärente Optik, Atom- und Molekülphysik und 
Strahlenschutz zu wählen.  

Modul Lehrveranstaltungen Semester ggf. Vor-
aussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Einführung in die 
Festkörperphysik 

Übung Einf. Festkörperph. 

U Einführung in die 
Festkörperphysik 

Laborpraktikum 

3  

L 

K oder M 8 

Atom- und Molekülphysik 

Übung Atom- und 
Molekülphysik 

Ü Atom- und  
Molekülphysik 

Laborpraktikum 

3  

L 

K oder M 8 

U Kohärente Optik 

Übung Kohärente Op. 

Kohärente Optik 

Laborpraktikum 

4  

L 

K oder M 8 

 Kernphysikalische und 
kernchemische Grundlagen 
des Strahlenschutzes und 

der Radioökologie 

 

Strahlenschutz 

Laborpraktikum 

3 und 4  

L 

K oder M 8 

Summe 16 
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J.I: Einführungsphase  

J.I.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehrveranstaltungen Semester ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

EF  

Allgemeine  
Religions-
geschichte 

Vorlesung,  
2 Seminare 

1-2 - 1 kleinere 
schriftliche 
und / oder 
mündliche 

Studienleis-
tung pro 

Veranstaltung

K 60 15 

Praktische  
Philosophie 

 

2 Seminare 

1-2 - 1 Studienleis-
tung pro 

Veranstaltung

 HA 12 (E) 
oder  

M 20 

10 

EF Geschichte und 
Theorien der Reli-
gionswissenschaft 

Vorlesung,  
2 Seminare,  
Tutorium 

1-2 - 1 kleinere 
schriftliche 
und /oder 
mündliche 

Studienleis-
tung pro 

Veranstaltung

HA 12 15 

Summe 40 

 

J.II: Vertiefungsphase 

J.II.1 Pflichtmodule 
 

Modul Lehrveranstaltungen Semester ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Religionswissen-
schaft 

2 Seminare 
3-4 

Erfolgreiche  
Teilnahme der 

Einführungsphase 

1 Studien-
leistung pro 

Veranstaltung

K 60 oder R 
25 oder  M 20 

10 

Übersichtsmodul 
zur Theoretischen 
und zur Praktischen 
Philosophie 

2 Seminare  

3-4 

Erfolgreiche  
Teilnahme der 

Einführungsphase 

1 Studien-
leistung pro 

Veranstaltung

HA (E) 12-15 
oder M 20 

10 

Fachdidaktik 

2 Seminare 

3-4 

Erfolgreiche  
Teilnahme der 

Einführungsphase 

1 Studien-
leistung pro 

Veranstaltung

 HA 12 (E) 
oder  

M 20 

10 

Klassische Texte 
zur Philosophie 

1 Seminar (Lektüre-
kurs) 3-4 

Erfolgreiche  
Teilnahme der 

Einführungsphase 

1 Studien-
leistung pro 

Veranstaltung

HA 10 (E) 
oder M 20 

5 

Summe 35 
 

 

J.II.2: Wahlpflichtmodule 

Beide Module müssen belegt werden. Wählbar ist, welches Modul Einführungs- und welches Vertiefungsmodul ist. 
 

Modul Lehrveranstaltungen Semester ggf. Vorausset-
zungen für die 

Zulassung 

Studienleis-
tung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Kulturanthropologie 
und Weltgesell-
schaft (als Einfüh-
rungs- oder Vertie-
fungsmodul) 

2 Seminare 

oder 

Seminar, Vorlesung 
2 Lehrveranstaltungen 

- 

- 
1 Studienleis-

tung pro 
Veranstaltung

M 20 oder 
HA 7 (Essay) 

10 

Bildungssysteme 
und Sozialisations-
Prozesse (als Ein-
führungs- oder 
Vertiefungsmodul) 

2 Seminare 

oder 

Seminar, Vorlesung 

- 

- 
1 Studienleis-

tung pro 
Veranstaltung

 

M 20 oder 
K 60 oder 

HA 7 (Essay) 

10 

 

J Werte und Normen
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K Sport 

K.1 Pflichtmodule: 

Im Modul „Didaktik und Methodik der Sportarten: Individualsport (Bereich A/B)“ muss die Vertiefungsveran-
staltung Ind-4 in dem ELf absolviert werden, in dem im Rahmen der Einführungen Ind-1 und Ind-2 noch kei-
ne Prüfung abgelegt wurde. In dem Modul muss also jeweils eine Prüfung in ELf 2 und ELf 5 sowie in ELf 3 
oder 4 abgelegt werden. 
Die Exkursion im Modul „Didaktik und Methodik der Sportarten: Weitere Sportarten (Bereich E/Wahl)“ darf 
nicht in einer Sportart absolviert werden, die schon in Weit-1 belegt wurde. 
Der Vertiefungsveranstaltung VP Wahl im Modul „Didaktik und Methodik der Sportarten: Weitere Sportarten 
(Bereich E/Wahl)“ muss eine Einführungsveranstaltung vorausgegangen sein. Des Weiteren darf die VP 
Wahl nicht in einer Sportart absolviert werden, in der schon die Exkursion belegt wurde. 
 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

EP Sportwiss. (2 SWS) 
Einführung in das Studium 
der Sportwissenschaft 

- 

Fkt. Gymn. (2 SWS) 
Funktionelle Gymnastik 

K 60 

Kl. Sp. (1 SWS) 
Kleine Spiele (F) 

FP (15 Min., 
unbenotet) 

Anfängerschwimmen 
(1 SWS) (F) 

- 

Basismodul 

Psychomotorische  
Bewegungsförderung 
(1 SWS) (F) 

1.-2. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

- 

8 

EP Erz. (1 SWS) 
Erziehungswiss. Fragestel-
lungen des Sports 

Einführung in die 
Sportwissenschaft: 
Erziehungs-, sozial- 
und gesellschafts-
wiss. Grundlagen 

EP Ges. (1 SWS) 
Sozial- und gesellschafts-
wiss. Fragestellungen des 
Sports 

2. - - K 60 4 

EP Bew./Tr. (1 SWS) 
Bewegungs- und trainings-
wiss. Fragestellungen des 
Sports 

Einführung in die 
Sportwissenschaft: 
Naturwiss. Grund-
lagen 

EP Med. (1 SWS) 
Gesundheitswiss. Frage-
stellungen des Sports 

1. - - K 60 4 

VP Erz.1 (2 SWS) 
Vertiefung erziehungswiss. 
Fragestellungen 

HA (15 S.) 

VP Ges.1 (2 SWS) Vertie-
fung sozial- und gesell-
schaftswiss. Fragestellun-
gen 

HA (15 S.) 

Vertiefung der 
Sportwissenschaft: 
Erziehungs- sozial- 
und gesellschafts-
wiss. Sporttheorie 

VP Erz.2 od. VP Ges.2 
(2 SWS) 
Vertiefungsseminar nach 
Wahl 

3.-4. Erfolgreiche Teil-
nahme an dem 

Modul „Einführung 
in die Sportwissen-
schaft: Erziehungs-, 
sozial- und gesell-

schaftswiss. Grund-
lagen“ 

1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

- 

10 

VP Bew./Tr.1 (2 SWS) 
Vertiefung bewegungs- 
oder trainingswiss.  
Fragestellungen 

HA (15 S.) 

VP Med.1 (2 SWS) 
Vertiefung gesundheits-
wiss. Fragestellungen 

HA (15 S.) 

Vertiefung der 
Sportwissenschaft: 
Naturwiss. Sport-
theorie 

VP Bew./Tr.2 od. VP 
Med.2 (2 SWS) 
Vertiefungsseminar nach 
Wahl 

2.-3. Erfolgreiche Teil-
nahme an dem 

Modul „Einführung 
in die Sportwissen-
schaft: Naturwiss. 

Grundlagen“ 

1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

- 

10 
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Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 

für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefung der 
Sportwissenschaft: 
Wahl 

VP Erz., Ges., Bew./Tr. od. 
Med. (2 SWS) 

4. - 1 Studien-
leistung 

HA (15 S.) oder 
M 20 

4 

Fachdid. 1 (2 SWS) 
Seminar zu berufsfeldspezi-
fischen Problemen des 
Unterrichtens 

Fachdid. 2 (2 SWS) 
Seminar zu berufsfeldspezi-
fischen Problemen des 
Unterrichtens 

Sport in  
schulischen  
Einrichtungen 
(spez.  
Fachdidaktik) 

Fachdid. 3 (2 SWS) 
Analyse/Planung/ 
Auswertung von  
Sportunterricht 

3.-4. Nachweis der  
Ersten Hilfe und 
des Deutschen 

Rettungsschwimm-
abzeichens in 

Bronze 

1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA (15 S.) 
nach Fachdid. 

3 

10 

Proj. (4 SWS) 
Lehrveranstaltung in Pro-
jektform nach Wahl 

Projektmodul 

Forschung1 (1 SWS) 
Einführung in Methoden der 
sportwiss. Forschung 

3.-4. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA (20 S.) 6 

Ind-1 EP aus ELf 2 oder 
ELf 5 (A) (2 SWS) 

Ind-2 EP aus ELf 3 oder 
ELf 4 (B) (2 SWS) 

In Ind-1 oder 
Ind-2: 

SP 20 und K 45 

Ind-3 weitere EP aus ELf 5 
oder ELf 2 (A) (2 SWS) 

FP (15 Min., 
unbenotet) 

Didaktik und  
Methodik der 
Sportarten: 
Individualsport 
(Bereich A/B) 

Ind-4 VP in Ind-1 oder Ind-
2 (2 SWS) 

1.-4. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

SP 30 und K 60 

11 

Spiel-M 1 EP mit VP aus 
ELf 1 (4 SWS) 

SP 30 und K 60 Didaktik und  
Methodik der 
Sportarten: 
Spielen in Mann-
schaften  
(Bereich C) 

Spiel-M 2 weitere EP aus 
ELf 1 (2 SWS) 

1.-4. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung SP 20 und K 45 

9 

Spiel-R 1 EP mit VP aus 
ELf 1 (D) (4 SWS) 

SP 30 und K 60 Didaktik und  
Methodik der 
Sportarten: 
Spielen  
(Bereich C/D) 

Spiel-W weitere EP aus 
ELf 1 (C oder D) (2 SWS) 

1.-4. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung - 

8 

Weit-1 EP mit VP aus 
ELf 6-9 (4 SWS) 

SP 30 und K 60 

Weit-2 weitere EP aus 
ELf 6-9 (2 SWS) 

SP 20 und K 45 

VP Wahl in einem bisher 
noch nicht vertieften ELf 1-
9 (2 SWS) 

1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

SP 30 und K 60 

Didaktik und  
Methodik der 
Sportarten: 
Weitere Sportarten 
(Bereich E/Wahl) 

Exk Exkursion (7-14 Tage) 

1.-4. - 

Übungen - 

14 

Summe 98 

 


